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POSTANSCHRIFT  Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit  
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ZUSTELL - UND LIEFERA N-
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 Graurheindorfer Straße 153, 53117 Bonn  

VERKEHRSANBINDUNG   Straßenbahn 61 und 65, Innenministerium  
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BETREFF  Ihr IFG -Antrag vom 30.012024 auf Her ausgabe der Stellungnahme 
des BMVg in dem Vermittlungsverfahren Gz. IFG -727/002 
II#0137[#267742]  

 

ANLAGEN  Kopie des Antwortschreibens des BMVg vom 16.01.2024  
 

 

████████████████ ▍

auf Ihren Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 
30.  Januar  2024 ergeht folgende Entscheidung:  

 

1.   Sie erhalten Informationszugang mit Übersendung des in der Anlage 
zu diesem Bescheid ersichtlichen Dokuments.  

2.   Gebühren werden nicht erhoben.  

 
I.  

Mit  E-Mail  vom  30.  Januar  2024  beantragten  Sie  die  Herausgabe  der  Ant-
wortschreiben  des  Bundesministeriums  der  Verteidigung  (BMVg)  auf  die 
Anschreiben seitens des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (BfDI) in dem Vermittlungsverfahren mit d em hiesigen 
Geschäftszeichen IFG -727/002 II#0137.  

HAUSANSCHRIFT   Graurheindorfer Straße 153, 53117 
███ ▎  ▍▎FON  ▍█████████ ▍███ ▎

  ▍
E-MAIL  ▍██████ █████████ ▎

BEARBEITET VON  ▍██ ▎████ ▎
INTERNET   www.bfdi.bund.de  

    
DATUM    Bonn, 13.02.2024  

GESCHÄFTSZ.   IFG-780/010 II#1172     
    

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäfts-
zeichen bei allen Antwortschreiben unbe-
dingt an.  

    

███ ▍
███████ ▍
▍
███ ▌███
██████████████████████
█ ▍
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II.  

Dem Antrag war stattzugeben mit Übersendung der sich in Anlage dieses 
Bescheids  befindlichen  Kopie  des  Schreibens  des  BMVg  an  den  BfDI  vom 
16.  Januar  2024 in dem Vermittlungsverfahren mit dem hiesigen Ge-
schäftszeichen IFG -727/002 II#0137.  

Mit  der  Unkenntlichmachung  der  Daten  der  Bearbeitenden  in  dem  Ant-
wortschreiben des BMVg haben Sie sich vorab einverstanden erklärt.  

 

III.  

Die  Gebührenentscheidung  folgt  aus  §  10  Abs.  1  IFG  i.V.m  Nr.  1.1  der  An-
lage zu §  1 Abs.  1  Informationsgebührenverordnung (IFGGebV).  

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag  
 
▍
█████ ▍
▍
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Bundesbeauftrag-
ten  für  den  Datenschutz  und  die  Informationsfreiheit,  Graurheindorfer 
Straße 153, 53117 Bonn, einzulegen.  
 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


